
§ 1 „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungenist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen 
oder PR-Kampagnen eines Werbungstreibenden oder sonstigen Inserenten.

§ 2 Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach 
Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum 
Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres 
seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige inner-
halb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

§ 3 Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten 
bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzei-
genmenge hinaus, weitere Anzeigen abzurufen.

§ 4 Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertre-
ten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflich-
ten, den Unterschied zwischen dem gewährten und der tatsächlichen Abnahme 
entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn 
die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Auftragnehmers 
liegt.

§ 5 Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließ-
lich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plät-
zen des Magazins veröffentlicht werden sollten, müssen so rechtzeitig beim 
Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt 
werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubri-
zierte Anzeigen werden ggf. in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies 
der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. Der Verlag kann Platzierungswünsche 
vormerken und versuchen, sie im Rahmen der technischen und gestalterischen 
Möglichkeiten zu berücksichtigen. Die Berücksichtigung ist jedoch unverbind-
lich. Platzierungsforderungen, deren Erfüllung Auftragsvoraussetzung ist, be-
dingen einen Platzierungszuschlag von 15 %.

§ 6 Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen 
erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich 
kenntlich gemacht.

§ 7 Der Verlag verwendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte 
die geschäftsübliche Sorgfalt, haftet jedoch nicht, wenn er von den Auftrag-
gebern irregeführt und getäuscht wird. Der Auftraggeber steht für den Inhalt 
und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten 
Text- und Bildunterlagen ein. Der Auftraggeber haftet für alle Folgen und Schä-
den, die sich für den Verlag, insbesondere aufgrund presserechtlicher und ge-
setzlicher Bestimmungen oder Vorschriften, aus dem Inhalt der Anzeigen durch 
deren Abdruck und Streuung ergeben können. Der Auftraggeber hat den Ver-
lag von Ansprüchen Dritter freizustellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die 
Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung zu tragen, und zwar nach 
Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs. Der Verlag behält sich vor, Anzei-
genaufträge - auch einzelne Abrufe im Rahmen seines Abschlusses - und Bei-
lagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach 
einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, 
wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt 
oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für 
Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben 
werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters 
der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Auf-
machung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils des Magazins erwecken 
oder Fremdanzeigen erhalten, werden nicht angenommen.

§ 8 Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druck-
unterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar 
ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich 
Ersatz an. Der Verlag gewährt die für den belegten Titel übliche Druckqualität 
im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. Die durch 
den Verlag gestalteten Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur 
mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages weiterverarbeitet werden.

§ 9 Der Auftraggeber hat bei ganz- oder teilweise unleserlichem, unrichtigem 
oder unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf eine einwandfreie 
Ersatzanzeige aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beein-
trächtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist 
verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der 
Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des 
Auftrags. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Ver-
schulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind - auch bei tele-
fonischer Auftragserteilung - ausgeschlossen. Reklamationen müssen - außer 
bei nicht offensichtlichen Mängeln - innerhalb von einer Woche nach Eingang 

von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden. Der Verlag hat das Recht, 
eine Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröffentlichung zu verweigern, wenn diese ei-
nen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts, des Schuldverhält-
nisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu 
dem Leistungsinteresse des Auftraggebers steht oder diese für den Verlag nur 
mit unverhältnismäßigen Kosten möglich wäre.

§ 10 Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auf-
traggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Pro-
beabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb 
der bei der Übersendung des Probeabzugs gesetzten Frist mitgeteilt werden. 
Sendet der Auftraggeber den Probeabzug nicht fristgerecht zurück, so gilt die 
Genehmigung zum Druck erteilt.

§ 11 Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art 
der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde ge-
legt. Technische Veränderungen des Magazins, z. B. Format oder Papier, liegen 
im Ermessen des Verlages.

§ 12 Im Falle einer Stornierung von Anzeigen bis sechs Wochen vor Erschei-
nen der Druckschrift werden dem Auftraggeber 25 % des Anzeigenpreises als 
pauschale Aufwendungsvergütung berechnet. Erfolgt die Stornierung innerhalb 
von vier Wochen vor dem Erscheinungstermin, beträgt die pauschale Aufwen-
dungsvergütung 75 % des Anzeigenpreises. Der Auftragnehmer ist frei darin, 
anstelle der Pauschalen den ihm tatsächlich entstandenen Schaden geltend zu 
machen. Für die Kündigung eines über mehr als einen Monat laufenden Auf-
trages gilt eine Kündigungsfrist von 3 Monaten ab Eingang der Kündigung beim 
Auftragnehmer als vereinbart sofern im Auftrag keine andere Kündigungsfrist 
vereinbart wurde. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. 

§ 13 Die Anzeigenbeträge sind bei Buchung grundsätzlich per Vorkasse oder 
Bankeinzug zu begleichen. Der Verlag gewährt Stammkunden oder Agenturen 
ggf. auch die Zahlung auf Rechnung. Die Rechnung ist innerhalb 7 Tagen nach 
Erhalt zu begleichen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist 
oder Vorauszahlung vereinbart ist. Unberechtigte Abzüge werden kostenpflich-
tig nachbelastet.

§ 14 Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungs-
kosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung 
des laufenden Auftrags bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen 
Anzeigen Vorauszahlungen verlangen. Eventuell vereinbarte Nachlässe und 
Rabatte werden im Fall des Zahlungsverzuges nachbelastet. Bei Vorliegen be-
gründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag 
berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erschei-
nen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zah-
lungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen 
stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

§ 15 Die aktuellen Anzeigenpreise sind der Preisliste zu entnehmen und gel-
ten nur solange bis diese Preisliste durch eine aktuellere Version ersetzt wird. 
Der Auftraggeber kann die jeweils aktuellste Preisliste vor Vertragsabschluss 
beim Verlag anfordern. Alle im Vertrag genannten Preise verstehen sich netto 
zuzüglich der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer. Die Anzeigenpreise 
ergeben sich aus der bei Vertragsabschluss gültigen Anzeigenpreisliste des 
Verlages. Ändert sich der Anzeigentarif nach Vertragsabschluss, ist der Ver-
lag berechtigt, den Preis nach der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen 
Preisliste anzugleichen. Eine vom Verlag eventuell gewährte Agenturvergütung 
darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.

§ 16 Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je 
nach Art und Umfang des Anzeigenauftrags werden Anzeigenausschnitte, Be-
legseiten oder vollständige Belegnummer geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr 
beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung
des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

§ 17 Kosten für die Anfertigung bestellter Entwürfe und Satzarbeiten sowie für 
vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ur-
sprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen. Druck-
unterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zu-
gesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet mit einer Frist von drei Monaten 
nach Auftragsablauf.

§ 18 Das Rechtsverhältnis zwischen Auftraggeber und Verlag untersteht deut-
schem Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist die umseitig angegebene Ver-
lagsanschrift bzw. der Standort des herausgegebenen Verlagsproduktes.
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